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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 
Kreistag 28.04.2008 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Genehmigung von Eilbeschlüssen nach § 50 Abs. 3 
KrO NRW: 
Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 
Wahl zur Delegiertenversammlung des Erftverbandes 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag genehmigt die in der Sitzung des Kreisausschusses am 11.02.2008 gefassten 
Eilbeschlüsse zur Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien (KA-Beschluss-Nr. 
327/08; Abstimmungsergebnis: einstimmig) und zur Wahl zur Delegiertenversammlung 
des Erftverbandes (KA-Beschluss-Nr. 328/08; Abstimmungsergebnis: einstimmig).  
 
Vorbemerkungen: 
 
Der Kreisausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des 
Kreistages unterliegen, falls eine Einberufung des Kreistages nicht rechtzeitig möglich ist. Die 
Entscheidungen sind dem Kreistag nach § 50 Abs. 3 KrO NRW in der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Erläuterungen: 
 
Die am 11.02.2008 gefassten Eilbeschlüsse des Kreisausschusses sind dem beigefügten Auszug 
aus der Niederschrift über die vorgenannte Sitzung zu entnehmen.  
 
Die Eilbeschlüsse waren erforderlich, um die ordnungsgemäße Besetzung der Ausschüsse und 
Gremien zu gewährleisten und um dem Erftverband für die anstehende Wahl zur 
Delegiertenversammlung rechtzeitig (spätestens bis 03.03.08) einen Wahlvorschlag unterbreiten 
zu können.  
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